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Zu ausreichend dimensionierte Grünstreifen: 
 
Die Festsetzungen für eine qualitativ hochwertige Grünstruktur wurde in Zusammen-
arbeit mit dem Amt Grünplanung & Landespflege erarbeitet. Gerade entlang der 
Straßen und Wege wurden hier detaillierte Festsetzungen für qualitativ hochwertige 
private Grünflächen getroffen. 
 
 
 
Zu Erweiterungsflächen für Neuansiedlungen: 
 

 Die nordwestliche Erweiterungsfläche kann auf Grund mangelnder Verkaufs-
bereitschaft und der Vielzahl an Eigentümern nicht umgesetzt werden. 

 Der Schutz des östlichen Waldstreifens ist über den Waldfunktionsplan gefor-
dert. Dem Belang wird nachgekommen. Jedoch können den ortsansässigen 
Firmen über die Ausformung eines Waldrandes und somit der Veränderung 
des Waldabstands größere Baufenster eingeräumt werden. 

 Die Renaturierung des Krumbachs wird nicht in das Bauleitplanverfahren ein-
fließen. Die Idee ist jedoch im Rahmen der Erstellung der speziellen arte-
schutzrechtlichen Prüfung an das Amt Grünplanung & Landespflege herange-
tragen worden. 

 
Generell werden nur etwa 20% der ausgewiesenen Baulandflächen für Neuansied-
lungen zur Verfügung stehen, der Bebauungsplan dient vorrangig der Erweiterung 
der Bestandsbetriebe. 

Stadt Amberg - Amt 5.2.2 Stadtentwicklung und ISEK 
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Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach Es kommt evtl. zu einer kleinen Umstrukturierung des Bereichs im Rahmen der 
durch das Staatliche Bauamt angeregten Planung des Umbaus des Knotenpunktes 
St 2238/AS 30 als Kreisverkehr. Die Nutzbarkeit für Fußgänger bleibt jedoch erhal-
ten. 
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Freiwillige Feuerwehr Amberg Die Stadtwerke Amberg haben  sich in ihrer Stellungnahme wie folgt geäußert: 
„Für die Löschwasserversorgung ist je nach Anforderung ggf. ein Löschwasserbe-
hälter erforderlich.“ 
Dies wird in den Festsetzungen berücksichtigt. 
Es sind im Geltungsbereich keine neuen Erschließungsstraßen geplant. 
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Das Bodendenkmal wird im Bebauungsplanentwurf dargestellt und über ein Über-
bauungsverbot weiterhin unter Schutz gestellt. 
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Der Passus wird in den Hinweisen aufgenommen und speziell auf das Umfeld des 
Bodendenkmals hingewiesen. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH  
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Bund Naturschutz in Bayern e.V. - Ortsgruppe Kümmersbruck  Zu keine Aufhebung der Höhenbeschränkung: 
 Die Höhenbeschränkung in Gänze aufzugeben ist aus städtebaulicher Sicht 
 und auf Grund des Landschaftsbildes (landschaftlichen Vorbehaltgebiet 23) 
 nicht sinnvoll. Sie wird jedoch unter gestalterischen Auflagen gelockert. 
 ….siehe Festsetzung…. 
 

 Zu keine Vorgaben zur mehrgeschossigen Bebauung: 
 Es wurde nun die Festsetzung getroffen, dass Büroräume in den Oberge-
 schossen unterzubringen sind. ....siehe Festsetzung…. 
 

 Zu keine Beschränkung auf die bisher schon bebaute versiegelte Fläche: 
 Parkdecks werden ermöglicht, generell  können diese jedoch nicht per se als 
 Zwang festgesetzt werden. Die Unterscheidung ob Flächen als Parkplatz oder 
 Gebäudeerweiterung genutzt werden wird hier rechtlich als schwer umsetzbar 
 gesehen, da die Wirtschaftlichkeit mit berücksichtigt werden muss. Für die 
 Festsetzung eines Parkdecks mangelt es an Platz an einer sinnvollen Stelle. 
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Zu keine Beschränkungen der Entwicklungsmöglichkeiten auf ansässige Firmen: 
 
Der Gleichbehandlungsgrundsatz lässt innerhalb des möglichen Festsetzungs- 
katalogs diese Unterscheidung nicht zu. 
 
Zu Verzahnung mit dem ÖPNV: 
Wie angemerkt muss dies innerhalb des Bauleitplanungsverfahrens angestrebt wer-
den. Kann jedoch nicht festgesetzt werden. Evtl. findet (falls es die Corona-
Pandemie zulässt) noch ein Forum der ortsansässigen Firmen statt. 
Die Hinweise werden an die Verkehrsplaner zur Diskussion mit dem Zweckverband 
Nahverkehr weitergegeben. 
 
Zu bessere Anbindung an das Radverkehrsnetz: 
Das Thema wurde wie beschrieben im Radwegekonzept aufgegriffen und behandelt. 
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Stadt Amberg - Amt 5.4 Tiefbauamt Es wurde im Rahmen des angestrebten Bauleitplanverfahrens die Überrechnung des 
Kanalnetzes und der gesamten Entwässerung durch das Tiefbauamt gestartet. Die 
ersten Erkenntnisse sind bereits in den neuen Entwurf eingeflossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regionaler Planungsverband Oberpfalz Nord  
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Der Nachweis der Erforderlichkeit (Bedarf) wird im Rahmen der Begründung zum 
FNP/Bebauungsplan dargelegt. 
Für die bestehenden Handwerksbetriebe wurden ohne notwendigen Grunderwerb 
die Baufenster erweitert. Der Bedarf wurde vorab in einer Umfrage abgefragt und 
konnte größtenteils dargestellt werden. 
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 Die Entwicklung der Festsetzungen erfolgt eng mit dem Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Abteilung Forsten. Der Großteil der Zusammen-
hängenden Flächen im Waldbereich wurde aus der verbindlichen Bauleitpla-
nung herausgenommen und im Rahmen des Bauleitplanes lediglich als mögli-
che Erweiterungsfläche untersucht und beurteilt. 

 

 Das landschaftliche Vorbehaltsgebiet findet Berücksichtigung in den Festset-
zungen. 

 

 Es wird auf die Begründung zum Bebauungsplan verwiesen, da hier die Ziele 
und deren Berücksichtigung konkretisiert sind. 
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Gewerbebau Amberg GmbH Zu 1: Der Geltungsbereich wurde um Flächen erweitert, die mit den Belangen der  
         TÖB abgestimmt sind und deren Umsetzung mittelfristig möglich ist. 
 
Zu 2: Die umgebenden Waldflächen sind Teil des im ROP Oberpfalz Nord festge- 
         schriebenen landschaftlichen Vorranggebietes 23 und erfüllen nach dem 
         Waldfunktionsplan vielfältige Aufgaben. Nur eine davon ist der „Sichtschutz- 
         wald“. Es wird auf die Stellungnahmen des AELF und der Regierung der 
         Oberpfalz verwiesen. 
 
Zu 3: Es wurden keine Flächen aufgrund der Topografie ausgeschlossen. 
 
Zu 4: Das Gebiet ist großzügig und flächendecken mit öffentlichen Parkplätzen ent- 
         lang der Erschließungsstraßen durchzogen. Stellplätze nach Stellplatzsatzung 
         der Stadt Amberg sind zwingend auf eigenem Grund oder in einer Parkgarage 
         nachgewiesen werden. Eine solche könnte z. B. durch die Gewerbebau be- 
         trieben werden. Es sind Regenrückhaltebecken auf privater Seite nur vorge- 
         sehen, wenn ein Anschluss an das Kanalnetz der Stadt Amberg technisch 
         nicht realisierbar ist. Diese können jedoch auch z. B. in Form von Rigolen 
 „unter“ den Stellplätzen umgesetzt werden. 
 
Zu 5: Einer Überplanung von Flächen, bei denen bei landwirtschaftlicher Nutzung 
         in einem Vorranggebiet keine Verkaufsbereitschaft gegeben ist, ist rechtlich 
         und unter Berücksichtigung aller Belange nicht vertretbar. 
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Zu Flächengruppe 1: 
Unter Berücksichtigung der Gemeindegebietsgrenzen wurde den ortsansässigen 
Firmen die Möglichkeit zur Erweiterung über eine Reduzierung der Baumfallgrenze 
bei Umsetzung eines Waldsaumes ermöglicht. Der in der Umfrage kommunizierte 
Bedarf kann so abgedeckt werden. 
 
Zu Flächengruppe 2: 
Auch hier wird die Erweiterung über die Vergrößerung der Baufenster gesehen. Hier 
spricht neben dem Wald auch die Topografie dagegen. Die Flächen sind nur unter 
enormen Aufwand erschließbar, der gemeldete Bedarf deckt das nicht ab. Fläche 2 
Nord wird für ein städtisches Regenrückhaltebecken benötigt. Daher ist der Wald an 
der bisherigen Grenze zu erhalten. 
 
Zu Flächengruppe 3: 
Die Flächen liegen zum Teil im Bereich des durch das staatliche Bauamt geplanten 
Kreisverkehrs oder sind auf Grund dessen nicht erschlossen. Darüber hinaus wird 
hier die Waldfunktion als aufrecht zu erhalten bewertet. 
 
Zu Flächengruppe 4: 
Wird unter Schallschutz– und Sichtschutzauflagen aufgenommen. 
 
Zu Flächengruppe 5: 
Flächen sind unter Festsetzung einer Eingrünung aufgenommen. 
 
Zu Flächengruppe 6: 
Fläche 6 Nord ist ein eingetragenes Biotop mit besonderem Wert. Die restlichen Flä-
chen sind nicht erschlossen und auf Grund der Topografie auch aus dem Gewerbe-
gebiet nicht zu erschließen. 
 
Zu Flächengruppe 7: 
Die Erschließung ist nicht darstellbar und der angrenzende Betrieb hat ausreichend 
Erweiterungsmöglichkeiten. Der Bedarf kann an dieser Stelle nicht dargestellt wer-
den. Eine sinnvolle Nutzung müsste hier durch den angrenzenden Grundstück-
eigentümer nachgewiesen werden, um die Flächen weiter auf Tauglichkeit zu prüfen. 
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Zu Flächengruppe 8: 
Der Waldfunktionsplan wiederspricht  hier einer industriellen Nutzung. Hier wird das 
Regenrückhaltebecken des Zweckverbands nicht berücksichtigt. 
 
Zur Information: 
Die Ausweisung von Gewerbe– und /oder Waldflächen auf Gemeindegrund der Ge-
meinde Freudenberg wird auf Grund der gesetzlich geforderten Renaturierung des 
Krumbachs als nicht zielführend gesehen. Gerade in Hinsicht auf das GE West II. 
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Stadtwerke Amberg GmbH Zu Strom: 
Die Informationen werden zur Kenntnis genommen. Die Bemerkungen zu den Ter-
rassen A & B (neu „Mögliche Erweiterungsfläche“) werden in die Begründung zum  
Bebauungsplan aufgenommen. 
Es werden keine neuen Straßen geplant. 
Das Merkblatt wurde unter den Hinweisen zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zu Gas: 
Die Information wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Wasser: 
Die Löschwasserversorgung wird in die Festsetzungen aufgenommen. 
 
Zu Wärmeversorgung: 
Die Information wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Sonstige…. 
Die Abstimmung wird im Verfahren fokussiert. 
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Stad Amberg - Amt 3.26 Immissionsschutz Es wurde im Rahmen der begonnenen 14. Änderung ein Kommissionsgutachten 
erstellt. Dieses wird nun für die geänderte Planung bis zur öffentlichen Auslegung 
angepasst. 
Die Geräuschkontigentierung wird nach Festlegung durch das Gutachten in den 
Festsetzungen erfolgen. 
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Stad Amberg - Amt 3.28 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz   

 Zu einer gesicherten Erschließung gehört auch die Entwässerung. Diese wird 
anhand des bereits oben genannten Entwässerungsgutachtens konzipiert. Bei 
einer ggf. erforderlichen Regenrückhaltung auf den einzelnen Parzellen wer-
den die Vorgaben des Amts 3.28 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz bei 
den Festsetzungen zur Regenrückhaltung entsprechend berücksichtigt. 

 Die Konzeption der Regenrückhaltung spielt insbesondere im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens eine wichtige Rolle. Nicht jedoch im Aufstel-
lungsverfahren des Bebauungsplanes. 

 Jedoch gilt es zu beachten, dass eine Versickerung im GI-Nord nur bedingt 
möglich ist. Grund dafür sind die tonig-lehmigen Böden im Bereich des Indust-
riegebiets.  

 Der Passus bezüglich der gewerblich intensiv genutzten Flächen wurde aufge-
nommen. 
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 Es wurden zum Teil Gründächer als zwingend umzusetzen festgesetzt, um 
den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen.  

 Der Passus bezüglich der Vermeidung von Schwermetallbelastungen wurde in 
die Festsetzungen aufgenommen. 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden  Eine Neuberwertung des Kanalsystems und die damit verbundene gesicherte 
siedlungswasserwirtschaftliche Erschließung des GI-Nord und seinen Erweite-
rungsflächen wird durch ein entsprechendes Gutachten für ein Entwässe-
rungskonzept sichergestellt. Hierzu wurde ein externes Planungsbüro beauf-
tragt, die Konzeption der Entwässerung im GI-Nord unter Berücksichtigung der 
neu hinzutretenden Flächen zu erstellen, dieses liegt im Erstentwurf (Basis 14. 
Änderung AM 19 „Industriegebiet Nord“) vor. 

 Die Hinweise des Wasserwirtschaftsamts Weiden zur Bodenversiegelung und 
zum Erhalt der Bodenfunktionen werden im Umweltbericht entsprechend be-
rücksichtigt. 
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 Das Tiefbauamt hat eine Überrechnung des Gebiets beauftragt. Hieraus wird 
sich ein Maßnahmenplan bis zur öffentlichen Auslegung ablesen lassen. 

 

 Die Hinweise zur weiteren Bearbeitung zum Umweltbericht wurden an das 
beauftragte Büro weitergegeben. 
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Amt 3.29 Naturschutz  
 Der Bereich im Osten wurde überplant, hier wird ein Waldsaum geschaffen um 

die Baumfallgrenze zu verschieben, dies ist ökologisch sinnvoll und ermöglicht 
bei gleichbleibender Industriegebietsfläche eine bessere Ausnutzung. 

 Anregungen zur städtebaulich Grüngestaltung wurden in den Bebauungsplan 
nicht mit aufgenommen, da der Unterhalt der Bäume und deren Pflege schwie-
rig ist .  

 Die Renaturierung des Krumbaches soll unabhängig vom Bebauungsplanver-
fahren durchgeführt werden. Erste Gespräche mit der Gemeinde Freudenberg 
und dem Wasserwirtschaftsamt Weiden haben bereits im Rahmen der 14. Än-
derung AM 19 „Industriegebiet Nord“ stattgefunden.  
Für das vorliegende Bebauungsplanverfahren werden jedoch anderweitige 
Ausgleichsflächen herangezogen.  
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SG 24 Regierung der Oberpfalz  Den Grundsätzen und Zielen des LEP wird insbesondere durch die Nachver-
dichtung eines bestehenden Gebiets und den Verzicht auf neue Erschlie-
ßungsstraßen Rechnung getragen. Damit werden die vorhandenen Potentiale 
des Industriegebiets ausgeschöpft und Flächen „auf der grünen Wiese“ ge-
schont. 

 Die für die Erweiterung des Gebiets zu rodenden Waldflächen werden flächen-
gleich ausgeglichen. Zum einen durch Aufforstungen vor Ort und zum anderen 
durch Ausweisung vorhandener Waldflächen als Ausgleichsflächen. 

 Durch eine Steuerung der Höhenentwicklung von baulichen Anlagen mittels 
Festsetzungen im Bebauungsplan und durch den Erhalt eines ausreichend 
breiten Waldsaums werden die Waldgebiete angemessen vor Verlusten ge-
schützt und das Landschaftsbild erhalten. Zusätzlich werden in den Bereichen, 
bei denen die Erweiterungsflächen weiter an den bestehenden Waldrand rei-
chen, eine entsprechende Aufforstung auf an den Wald angrenzenden Acker-
flächen vorgenommen. Somit wird der Wald nach außen hin aufgeforstet und 
bleibt in großen Teilen seiner Fläche und seinen Funktionen vor Ort erhalten. 

 Aussagen zu vorhandenen und verfügbaren Flächenpotentialen sind in der 
Begründung enthalten und wurden für einen Vergleich von vorhandenen Flä-
chen mit nachgefragten Flächen herangezogen.  

 Im Umweltbericht wird unter fachlichen Gesichtspunkten insbesondere auf den 
Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Boden, Wald oder Wasser eingegan-
gen. Der nun vorliegende Bebauungsplan ist das Ergebnis einer gerechten 
Abwägung zwischen den öffentlichen Belangen und den wirtschaftlichen Inte-
ressen. Insoweit wird auf den Umweltbericht verwiesen. 

 Das GI-Nord liegt im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 23 „Amberg-
Gebenbacher und Hahnbacher Stufe“. Daher kommt der Wahrung des Orts- 
und Landschaftsbilds eine besondere Bedeutung zu. Bei der Ausweisung der 
Erweiterungsflächen wurde auf einen ausreichend breiten, verbleiben Wald-
saum von ca. 40 m geachtet, um die Sichtbeziehungen in die Landschaft nicht 
zu beeinträchtigen aber dennoch im Inneren des Waldsaums eine Erweiterung 
des Industriegebiets zu ermöglichen. 
Zusätzlich wurden in den Bereichen, bei denen die Erweiterungsflächen weiter 
an den bestehenden Waldrand reichen, eine entsprechende Aufforstung auf 
an den Wald angrenzenden Ackerflächen vorgenommen. Somit wird der Wald 
nach außen hin aufgeforstet und bleibt in großen Teilen seiner Fläche und 
seinen Funktionen vor Ort erhalten.  
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 Mit einer entsprechenden Festsetzung zur Höhenbeschränkung der baulichen 
Anlagen wird sichergestellt, dass die Anlagen die Waldkulisse nicht unange-
messen überschreiten. 
Dadurch wird den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung entsprechend 
Rechnung getragen. Durch die beschriebenen Maßnahmen können die Inte-
ressen der Öffentlichkeit auf Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes und des 
schonenden Umgangs mit bisher unbebauten Flächen angemessen mit den 
Interessen der Wirtschaft auf Ausweisung weiterer Industrieflächen in Einklang 
gebracht werden. 

 Die Stadt Amberg hat im Zuge der Erarbeitung der Begründung und des Um-
weltberichts zum vorliegenden Bebauungsplan den Stellungnahmen des Fors-
tes und des Naturschutzes ein besonderes Gewicht beigemessen. Die ent-
sprechenden Stellungnahmen wurden besonders hoch eingestuft.  

 
Die Ziele sind ebenfalls in die Begründung und den Umweltbericht eingeflossen. 



14. Bebauungsplanänderungsverfahren Amberg 19 „Industriegebiet Nord“ mit 133. Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplans  

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage  005/0128/2020 Anlage 7,  Seite 30 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtplanungsamt 

 



14. Bebauungsplanänderungsverfahren Amberg 19 „Industriegebiet Nord“ mit 133. Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschaftsplans  

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung  
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Vorlage  005/0128/2020 Anlage 7,  Seite 31 

© Stadt Amberg, Referat für Stadtentwicklung und Bauen, Stadtplanungsamt 

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg  Es wurde mit der Umplanung versucht nach Möglichkeit auf die Belange des 
Forstes einzugehen. So wurden die Eingriffe in den nordöstlichen Wald wei-
testgehend minimiert und die Erweiterung in den Nordwesten nicht in einer 
verbindlichen Bauleitplanung fixiert bis der Bedarf konkretisiert ist und die Flä-
chen verfügbar sind. Es wurde mit der Planung versucht den Erweiterungsbe-
darf der Firmen vor Ort unter minimalisiertem Eingriff in den Wald zu errei-
chen. 

 Es wird auf die Begründung und den Umweltbericht hier insbesondere auf die 
Anlage zum Ausgleich verwiesen. 
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Zu Ergebnis der rechtlichen Beurteilung: 
 
Der Anteil der Aufforstung ist in der derzeitigen Ausgleichsberechnung weiterhin 
nicht 1:1. Es wird auf die Stärkung der Waldfunktion vor Ort gesetzt und ein Großflä-
chiger Waldumbau angestrebt. Auf Grund von erfolglosem Grunderwerb oder Man-
gels Eignung (westliche landwirtschaftliche Grünfläche) sind weitere Aufforstungsflä-
chen im näheren Umfeld trotz großer Bemühungen durch die Stadt Amberg nicht 
umsetzbar. 
Auf dieser Basis sollen weitere Gespräche mit dem AELF geführt werden. 
 
Rodungserlaubnis: 
 
Die Flächen nördlich der Wernher von Braun Straße wurden zu Gunsten des Waldes 
aufgegeben. Die Flächen südlich wurden im Süden verjüngt und auf das für die be-
triebliche Erweiterung notwendige Maß reduziert. In Verbindung mit dem angrenzen-
den Waldumbau wurde versucht ein verträgliche Maß zu finden. 
 
Die Flächen im Bereich der Firma Cemex wurden im Zuge der Planung verworfen, in 
diesem Bereich ist jedoch zwingend ein Regenrückhaltebecken festgesetzt. Die ge-
naue Lage ist noch nicht bekannt, daher wurde das Becken zunächst möglichst 
großräumig eingezeichnet. Der umgebende Wald soll umgebaut werden und östlich 
der Fläche aufgeforstet werden hier besteht auch auf Freudenberger Grund die Mög-
lichkeit einer Aufforstung (vgl. Flächen der Stadt Amberg in der Begründung). 
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Anregungen: 
1. Die Erweiterung wird nicht in eine verbindliche Bauleitplanung übernommen 
2. Die Waldflächen wurden unter Schaffung einer Eingrünung einbezogen. 
3. Die Flächen wurden geprüft und von Seiten der saP nicht zur Aufforstung vor-

geschlagen - Die derzeitigen Ausgleichsflächen sind Vorschläge welche auf 
Basis der saP gewählt wurden. 

4. Der Wald im Osten soll im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen Durchforstet 
werden und ein Waldumbau stattfinden. 
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Gemeinde Freudenberg  Das Abstimmungsergebnis wird positiv zur Kenntnis genommen. 

 Auf die Fernwirkung in Richtung Aschach und Immenstetten wurde mit der 
geänderten Planung noch einmal verbessernd reagiert. 
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Polizeiinspektion Amberg  Die Ertüchtigung der Erschließungsstraßen ist im vorliegenden Bauleitplanver-
fahren nicht relevant. 
Das Tiefbauamt der Stadt Amberg ist für den Erhalt der Erschließungsstraßen 
im Stadtgebiet zuständig und überwacht deren Zustand. 

 Für die Sanktionierung/Vorbeugung von Behinderungen auf den Erschließungs-
straßen ist die Verkehrsbehörde der Stadt Amberg zuständig. Grundsätzlich 
stehen auf den Firmengeländen entsprechende Verkehrsflächen zur Verfügung  

 Über die Stellplatzsatzung der Stadt Amberg werden die erforderlichen Stellplät-
ze für Neubauten der Firmen geregelt. 

 Die Rettungsdienste erreichen die Firmen über die Erschließungsstraßen  
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Pledoc  Der Leitungsverlauf wurde in die Planunterlagen nachrichtlich übernommen 
und bei den Planungen berücksichtigt. 

 Die Vorgaben für Bauvorhaben in der näheren Umgebung von Ferngasleitun-
gen wurden bei den Planungen berücksichtigt. 

 In den Festsetzungen sind entsprechende Vorgaben für Freihaltung von 
Schutzstreifen und den Bau von Gebäuden in der näheren Umgebung von 
Ferngasleitungen aufgenommen worden.  
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5.1.1 Grünordnung und Landesplanung  Mit geeigneten Maßnahmen (Erhalt der Waldfunktionen durch einen ausrei-
chend breiten Waldsaum und Erhalt des Landschaftsbildes durch Festlegung 
entsprechender Höhenentwicklung für bauliche Anlagen) kann der Eingriff 
Kompensiert werden. 

 Für die zu rodenden Flächen werden möglichst direkt vor Ort Bereiche  aufge-
forstet und der naturschutzfachliche Ausgleich durchgeführt. Die Basis im Um-
weltbericht wurde gemeinsam erarbeitet. Zusammen mit dem ausreichend 
breiten Waldsaum und den getroffenen Festsetzungen werden so die Klima-
schutzfunktion sowie die Bedeutung des Waldes für den Biotopverbund im 
angemessenen Maß erhalten. Die beschriebenen Ausgleichsmaßnahmen sind 
geeignet, das Ziel „Erhalt der verschiedenen Waldfunktionen“ zu erreichen. 
Auch sind sie erforderlich, denn sie stellen das mildeste Mittel dar, das geeig-
net ist, den beabsichtigten Zweck zu erreichen und zugleich eine Erweiterung 
des bestehenden Industriegebiets zu ermöglichen. Die beschriebenen Aus-
gleichsmaßnahmen sind schließlich auch angemessen, denn so können die 
Interessen der Wirtschaft und die Interessen der Öffentlichkeit auf Erhalt der 
Waldfunktionen und des Landschaftsbilds in Einklang gebracht werden. 

 Um die entsprechenden Ausgleichsflächen für die Rodung der Waldbereiche 
im GI-Nord ausweisen zu können, wurde bereits Kontakt mit der Gemeinde 
Freudenberg aufgenommen. Diese soll die sich im Eigentum der Stadt Am-
berg befindlichen Waldflächen auf Freudenberger Grund in den Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Freudenberg als Ausgleichsflächen darstellen. 

 Die Rodung der Waldflächen sowie die Ausweisung der Ausgleichsflächen 
erfolgt in enger Abstimmung mit dem städtischen Forstamt und dem AELF 
Amberg. 

 Da das GI-Nord im Naturraum „Hirschauer Bergländer“ liegt und sich zur 
Hahnbacher Senke neigt, kommt der Wahrung des Orts- und Landschaftsbilds 
eine besondere Bedeutung zu. Bei der Ausweisung der Erweiterungsflächen 
wurde auf einen ausreichend breiten, verbleiben Waldsaum von ca. 40 m ge-
achtet, um die Sichtbeziehungen in der Landschaft nicht zu beeinträchtigen 
aber dennoch im Inneren des Waldsaums eine Erweiterung des Industriege-
biets zu ermöglichen. Zusätzlich wurden in den Bereichen, bei denen die Er-
weiterungsflächen weiter an den bestehenden Waldrand reichen, eine ent-
sprechende Aufforstung auf an den Wald angrenzenden Ackerflächen vorge-
sehen oder ein zu begrünender Wall festgesetzt. Somit wird der Wald nach 
außen hin aufgeforstet und umgebaut und bleibt in großen Teilen seiner Flä-
che und seinen Funktionen vor Ort erhalten beziehungsweise wird dauerhaft 
gestärkt.  
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 Dadurch wird den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung entsprechend 
Rechnung getragen und die Belange des Orts- und Landschaftsbild berück-
sichtigt. 

 Die Waldflächen im Osten und in der Nähe des Krumbachs haben Schutz-
waldeigenschaft gem. Art. 10 Abs. 2 BayWaldG. Aus diesem Grund überwie-
gen die Interessen der Öffentlichkeit auf Erhalt von Schutzwald die Interessen 
der Stadt Amberg/ der Wirtschaft auf Ausweisung weiterer Industrieflächen. In 
Rücksprache mit dem Naturschutzsachgebiet der Stadt Amberg und dem A-
ELF Amberg ist eine Ausweisung von Industrieflächen unter Erhalt der Schutz-
waldeigenschaften nur mit zusätzlichen forstwirtschaftlichen Maßnahmen er-
möglicht. Daher wurden die Eingriffe in diesen Bereich mit der Umplanung 
verringert. 

 Die Flächen können nur dann gerodet werden, wenn der Wald in seinen Funk-
tionen erhalten bleibt. Um die Waldfunktionen (Sicht-, Immissionsschutz und 
Bedeutung für die Tierwelt) zu erhalten, ist es der Stadt Amberg gelungen, die 
an die zu rodenden Flächen angrenzenden Grundstücke zu erwerben. Vgl 
Begründung Grundstücke der Stadt Amberg bzw. den Anhang zum Umweltbe-
richt) 

 Auf diesen werden forstwirtschaftliche Maßnahmen (Waldumbau, Ersatzauf-
forstung) ergriffen, sodass – nach einer ausreichenden Aufwuchszeit – die 
ursprünglich geplanten Erweiterungsflächen für das Industriegebiet realisiert 
werden können. 

 Grundsätzlich wird durch die möglichst vor Ort erfolgende Aufforstung un den 
Waldumbau bzw. Ausgleichsflächen die Waldfunktion angemessen erhalten. 
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 Die Festsetzungen wurden mit dem Sachgebiet Grünplanung und Landespfle-
ge erarbeitet. 


